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HESSISCHES MINISTERIUM FUR WISSENSCHAFT UND KUNST

Allgemeine Bestimmungen fir Prifungsordnungen
(ABPO) der Hochschule Darmstadt — University of Applied
Sciences (frither: Fachhochschule Darmstadt) giltig ab
1. Mérz 2006 — Beschluss des Senats vom 8. November
2005 —

Nach § 94 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG)
in der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBL. I S. 374), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 21. Mérz 2005 (GVBL. I S. 226), habe ich mit Er-
lass vom 29. November 2005 die Allgemeinen Bestimmungen fiir
Priufungsordnungen (ABPO) der Hochschule Darmstadt — Uni-

versity of Applied Sciences (frither: Fachhochschule Darmstadt)
genehmigt.

Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Wiesbaden, 8. Dezember 2005

Hessisches Ministerium

fiir Wissenschaft und Kunst

11T 3.4 — 431/00/10.004 — (0001)
StAnz. 52/2005 S. 4716
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Erster Abschnitt: Allgemeines
§1
Studiengiinge und Priifungsordnungen

(1) Die Allgemeinen Bestimmungen fiir Priifungsordnungen ent-
halten die fiir die Priifungsordnungen aller einbezogenen Studien-
génge der Hochschule Darmstadt tibereinstimmend geltenden Re-
gelungen. Sie sind Bestandteil der Priifungsordnungen der Stu-
diengénge und werden erginzt durch die studiengangsspezifi-
schen Regelungen, die in den von den jeweils zustdndigen Fachbe-
reichsriaten erlassenen Besonderen Bestimmungen fiir die Prii-
fungsordnungen der Studienginge (im Folgenden kurz: ,Beson-
dere Bestimmungen“) enthalten sind. Die Besonderen Bestimmun-
gen werden nach Zustimmung des Senats und erfolgter Akkredi-
tierung durch die Présidentin oder den Présidenten der Hoch-
schule genehmigt. Die Genehmigung ist nach MaBgabe der Akkre-
ditierung zu befristen.

(2) Die Studiengénge werden durch akademische Priifungen (Ba-
chelorpriifung oder Masterpriifung) abgeschlossen. Aufgrund der
bestandenen akademischen Priifung verleiht die Hochschule
Darmstadt den fiir diesen Studiengang festgelegten akademischen
Grad (Bachelorgrad oder Mastergrad). Die hierfiir erforderlichen
nationalen und internationalen Standards werden durch Akkredi-
tierung festgestellt. Den jeweils geltenden Rahmenvorgaben der
Kultusministerkonferenz ist Rechnung zu tragen.

(3) Fur Studiengénge, die mit der Bachelorprifung als erstem be-
rufsqualifizierendem Abschluss abgeschlossen werden, wird der
Bachelorgrad verliehen. Fir Studiengénge, die mit der Masterprii-
fung als zweitem berufsqualifizierendem Abschluss abgeschlossen
werden, wird der Mastergrad verliehen.

(4) Wenn die Voraussetzungen von § 28 Abs. 2 HHG erfiillt sind,
koénnen Studiengénge auch mit anderen akademischen Graden als
dem Bachelor- oder dem Mastergrad abgeschlossen werden. In
diesen Féllen legen die Besonderen Bestimmungen des betreffen-
den Studiengangs fest, wie die in den Allgemeinen Bestimmungen
fiir die Bachelor- beziehungsweise die Masterpriifung vorgesehe-
nen Regelungen sinngemi zu tibertragen sind.

(5) Die Studienprogramme (Curricula) sind in Module gegliedert.
Ein Modul ist eine inhaltlich und zeitlich abgeschlossene Lehr-
und Lerneinheit, welche eine oder mehrere, in der Regel aufeinan-
der bezogene Lehrveranstaltungen sowie Zeiten des Selbststudi-
ums umfasst. Jedes Modul wird mit einer Priifung abgeschlossen
(Modulpriifung). Fir den erfolgreichen Abschluss eines Moduls
werden Leistungspunkte (LP) nach dem European Credit Transfer
System (ECTS) vergeben.

(6) Die Besonderen Bestimmungen fiir die einzelnen Studiengénge
enthalten:

1. die Angabe des fur den Betrieb des Studiengangs zustédndigen
Fachbereichs, wobei insbesondere bei interdisziplindren Stu-
diengéngen die Zustadndigkeit der beteiligten Fachbereiche
oder sonstigen Einrichtungen der Hochschule Darmstadt dar-
zustellen ist

2. die Qualifikationsziele und Inhalte des Studiums

3. die vollstandige Bezeichnung des fiir den erfolgreichen Ab-
schluss verliehenen akademischen Grads sowie dessen Kurz-
form

4. die Regelstudienzeit

5.die fir den erfolgreichen Abschluss zu erwerbende Zahl von
Leistungspunkten

6. gegebenenfalls die besonderen Zulassungsvoraussetzungen fir
den Studiengang und die Beschreibung des Zulassungsverfah-
rens, soweit es in der Zusténdigkeit der Fachbereiche liegt

7. das Studienprogramm mit den Pflicht- und Wahlpflichtmodu-
len des Studiengangs, wobei fiir jedes Modul anzugeben ist
— die Zahl der vergebenen Leistungspunkte,
— das fiir das Modul vorgesehenen Fachsemester bei regulé-

rem Studienablauf
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8. die Modulbeschreibungen nach § 1 Abs. 7

9. die Kataloge der Wahlpflichtmodule sowie die damit verbun-
denen tibergreifenden Lern- und Qualifikationsziele nach § 5
Abs. 3 und 4

10. alle weiteren studiengangsspezifischen Regelungen, fiir die in
diesen Allgemeinen Bestimmungen auf die Besonderen Bestim-
mungen verwiesen wird

11. zusétzliche spezielle Regelungen, beispielsweise fur die Ver-
wendung von Fremdsprachen in der Lehre, fiir Teilzeitstudien-
gange, fir duale Studiengénge oder fiir Studienginge, die in
Kooperation mit einer anderen Hochschule betrieben werden.

(7) Die Modulbeschreibungen enthalten fiir das jeweilige Modul,

gegebenenfalls auch fiir jedes Teilmodul nach § 5 Abs. 3:

1. die Inhalte

2. die Lern- und Qualifikationsziele im Sinne von zu erwerben-
den Kompetenzen

3. die Lehrveranstaltungen mit den Lehr- und Lernformen

den nach den Lehrveranstaltungen und Lernformen des Mo-
duls aufgeschliisselten Arbeitsaufwand und die Zahl der ver-
gebenen Leistungspunkte, bei Modulen mit mehreren Modul-
teilpriifungen die Zahl der fiir diese verrechneten Teilleis-
tungspunkte nach § 9 Abs. 5

5. die Voraussetzungen fiir die Zulassung zu dem Modul und fiir
die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen und Leistungs-
nachweisen

6. die Dauer und zeitliche Gliederung sowie die Haufigkeit des
Angebots

7. die Verwendbarkeit des Moduls in verschiedenen Studiengén-
gen

8. die Beschreibung der im Modul zu erbringenden Priifungen
nach Art, Form und Inhalten und Anforderungen, sowie gege-
benenfalls weitere Voraussetzungen fiir den erfolgreichen Ab-
schluss des Moduls.

Die Modulbeschreibungen konnen innerhalb eines Moduls Wahl-
moglichkeiten vorsehen.

§2
Grundsiitze fiir den Aufbau der Studiengiinge

(1) An der Hochschule Darmstadt betrigt die Regelstudienzeit fur
Bachelorstudiengénge sechs und fiir Masterstudienginge vier Se-
mester. In begriindeten Fallen kénnen die Besonderen Bestim-
mungen eines Studiengangs eine abweichende Regelung treffen.
Bei konsekutiv aufeinander aufbauenden Studiengingen betragt
die gesamte Regelstudienzeit zehn Semester.

(2) Die Studienprogramme sind so einzurichten, dass bei einem
Vollzeitstudium und reguldrem Studienverlauf pro Jahr 60 LP und
pro Semester im Mittel 30 LP erworben werden. Daraus ergibt sich
fiir den in Abs. 1 genannten Regelfall eine Gesamtzahl von 180 LP
fir Bachelorstudiengéinge und von 120 LP fiir Masterstudien-
génge. In konsekutiv aufeinander aufbauenden Studiengéngen
werden insgesamt 300 LP erworben.

(3) Um den Austausch oder die gemeinsame Nutzung von Modulen
durch mehrere Studiengénge sowie den Transfer von Leistungen
von und zu anderen hessischen Hochschulen zu erleichtern, sollen
an der Hochschule Darmstadt Module mit 5 LP oder 7,5 LP oder
einem ganzzahligen Vielfachen von 5 LP eingerichtet werden; die
Besonderen Bestimmungen konnen hiervon in begriindeten Fallen
abweichen.

(4) Ein Modul erstreckt sich in der Regel tiber ein Semester. In be-
grindeten Féllen kénnen die Besonderen Bestimmungen auch Mo-
dule tiber ein Jahr, bei Wahlpflichtmodulen auch tiber einen lan-
geren Zeitraum, vorsehen.

(5) Die Studienprogramme sind so einzurichten, dass interdiszi-
plindres Arbeiten, der Erwerb tiberfachlicher Kompetenzen, der
Erwerb von Fremdsprachen und interkultureller Kompetenz, die
kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Fachgebiet und Be-
rufsfeld sowie verantwortungsbewusstes Handeln im freiheit-
lichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat besonders gefor-
dert werden. Die sich hieraus ergebenden tiberfachlichen Studien-
anteile sollen in einem Bachelorstudiengang 10 bis 15 Prozent, in
einem Masterstudiengang 5 bis 10 Prozent des Studienaufwands
umfassen und vorwiegend integriert in den Modulen vermittelt
und in den Modulbeschreibungen verankert werden.

(6) Die Forderung des Abs. 5 wird an der Hochschule Darmstadt
unter anderem durch ein sozial- und kulturwissenschaftliches Be-
gleitstudium erfiillt; das Nahere regelt der Senat durch Satzung.
(7) Fur den Erwerb von tblicherweise in Schulen angebotenen
Fremdsprachen auf Schulniveau sowie fiir Deutsch als Fremd-
sprache kénnen in der Regel keine Leistungspunkte im Rahmen

der Pflicht- oder Wahlpflichtmodule eines Studiengangs der
Hochschule Darmstadt vergeben werden.

(8) Die internationale Mobilitdt der Studierenden soll geférdert
werden durch ein Angebot fremdsprachlicher Lehrveranstaltun-
gen, insbesondere in englischer Sprache, und durch die Mo6glich-
keit, Teile des Studiums einschlieBlich der Praxismodule im Aus-
land zu absolvieren.

(9) Die Besonderen Bestimmungen der einzelnen Studienginge
konnen ein Vorpraktikum (Grund- oder Fachpraktikum) als Zu-
lassungsvoraussetzung fordern, welches bis spétestens zum Be-
ginn des dritten Semesters abgeleistet sein muss. Néheres ist in den
Besonderen Bestimmungen zu regeln. Das Vorpraktikum ist nicht
Teil des Studiums; es werden dafiir keine Leistungspunkte verge-
ben.

(10) Sofern die Besonderen Bestimmungen nichts anderes festle-
gen, entspricht der Erwerb von 60 LP aus einem Studiengang dem
Abschluss des Grundstudiums nach § 63 Abs. 3 Satz 2 HHG und
fithrt damit zur fachgebundenen Hochschulreife.

Zweiter Abschnitt: Studium
§3

Studienbedingungen

(1) Die Studierenden sollen zu eigenverantwortlicher, selbststan-
diger und problemorientierter Arbeit ausgebildet werden und in-
dividuell vertiefte Kenntnisse und Fahigkeiten erwerben. Mit der
Entwicklung neuer didaktischer Methoden soll hierbei die Arbeit
in kleinen Gruppen besonders geférdert werden.

(2) Die Modulbeschreibung kann die regelméfige Anwesenheit in
einer Lehrveranstaltung fordern. Diese Bedingung sowie das Ver-
fahren bei entschuldigter oder unentschuldigter Nichtteilnahme
ist den Studierenden zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung
bekannt zu geben.

(3) Form und Ablauf der Lehrveranstaltung einschlieBlich der vor-
aussichtlichen Termine werden auf der Grundlage der Modulbe-
schreibung von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung be-
kannt gegeben. Falls es der Charakter der Lehrveranstaltung er-
fordert, konnen weitere Voraussetzungen festgelegt werden, die
erfiillt sein miissen, um eine erfolgreiche Teilnahme zu ermog-
lichen (zum Beispiel durch Laborordnungen).

§4
Lehr- und Lernformen

(1) Lehrveranstaltungen kénnen in den folgenden Formen durch-
gefiihrt werden:

1. Vorlesung: Zusammenhingende Darstellung und Vermittlung
von Grund- und Spezialwissen sowie methodischen Kenntnis-
sen durch Vortrag, gegebenenfalls in Verbindung mit Demons-
trationen oder Experimenten. Die Lehrenden entwickeln und
vermitteln die Lehrinhalte unter Einbeziehung der Studieren-
den.

2. Ubung: Durcharbeitung und Vertiefung von Lehrstoffen sowie
Schulung in der Fachmethodik und Vermittlung spezieller Fer-
tigkeiten durch Bearbeitung und Besprechung exemplarischer
Aufgaben. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist in
der Regel begrenzt.

3. Seminar: Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder
Bearbeitung aktueller Problemstellungen mit wissenschaft-
lichen Methoden durch tiberwiegend von den Studierenden
vorbereitete Beitrdge, Eintiben der Arbeit mit der Fachlitera-
tur und sonstigen Informationsquellen, Erlernen und Eintiben
von Prisentations- und Diskussionstechniken. Die Zahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt.

4. Laborpraktikum: Angeleitete Durchfithrung praktischer Auf-
gaben im experimentellen, apparativen und datenverarbei-
tungstechnischen Bereich, Schulung in der Anwendung wis-
senschaftlicher Untersuchungs- und Losungsmethoden, Ver-
mittlung von fachtechnischen Fertigkeiten und Einsichten in
Funktionsabldufe. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ist begrenzt durch die jeweilige Laborkapazitét.

5. Projekt: Erarbeitung von Konzepten sowie Realisierung von
Losungen komplexer, praxisnaher Aufgabenstellungen im
Team, Vermittlung sozialer Kompetenz durch weitgehend
selbststiandige Bearbeitung der Aufgabe durch die Gruppe bei
gleichzeitiger fachlicher und arbeitsmethodischer Anleitung.
Die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ist begrenzt und
im Einzelfall von der jeweiligen Aufgabenstellung abhéngig.

6. Exkursion: Theoretisch vorbereiteter Anschauungsunterricht
auflerhalb der Hochschule.

7. Praxiserfahrung: Erfahrung Dberufspraktischen Arbeitens
durch aktive Teilnahme, in der Regel in einem Betrieb aufler-
halb der Hochschule (Praxisstelle), unter Anleitung vor Ort
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und mit fachlicher und methodischer Begleitung durch eine
Professorin oder einen Professor. Die Praxiserfahrung wird er-
génzt durch Ergebnissicherung, Auswertung und Reflexion,
zum Beispiel in Form eines schriftlichen Praxisberichts
und/oder einer Priasentation.

8. Abschlussarbeit: Selbststindig nach wissenschaftlichen oder
gestalterischen Methoden und unter zeitlicher Befristung an-
gefertigte Ausarbeitung uber ein festgelegtes Thema, unter
fachlicher und arbeitsmethodischer Betreuung durch eine Pro-
fessorin oder einen Professor.

(2) Die in Abs. 1 genannten Formen koénnen in den Besonderen Be-
stimmungen durch weitere Lehrformen, insbesondere fachspezifi-
sche Lehrformen oder Lehrformen unter Verwendung elektroni-
scher Medien (E-Learning), erginzt werden. Es konnen mehrere
Lehrformen in einer Lehrveranstaltung kombiniert werden.

§5
Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie Wahlfiicher

(1) Die Studienprogramme umfassen Pflicht- und Wahlpflichtmo-
dule; dazu konnen individuell gewahlte Wahlfacher auBlerhalb des
jeweiligen Studienprogramms kommen.

(2) Pflichtmodule sind die Module, die innerhalb eines Studien-
gangs oder einer Vertiefungsrichtung fir die Studierenden ver-
bindlich sind.

(3) Wahlpflichtmodule sind Module, die die Studierenden nach
MaBgabe der Besonderen Bestimmungen aus einem Wahlpflicht-
katalog wahlen, um so entsprechend ihren Neigungen individuell
wahlbare zusétzliche Kompetenzen zu erwerben. Die Wahlpflicht-
kataloge konnen sowohl komplette Module in dem in § 2 Abs. 3 ge-
forderten Umfang enthalten, als auch kleinere Einheiten (Teilmo-
dule), die von den Studierenden zu Modulen im geforderten Um-
fang kombiniert werden. Die Teilmodule werden getrennt abge-
prift und miissen jeweils fiir sich bestanden werden, vergleiche § 9
Abs. 5. Teilmodule sind analog zu § 1 Abs. 7 zu beschreiben; fiir ein
erfolgreich absolviertes Teilmodul werden aufgrund des studenti-
schen Arbeitsaufwands nach MafBgabe der Modulbeschreibung
Teilleistungspunkte (TP) vergeben.

(4) Durch die freie Wahl der Module eines Wahlpflichtkatalogs im
geforderten Umfang muss ein tibergreifendes Lern- und Qualifi-
kationsziel erreichbar sein, welches in den Besonderen Bestim-
mungen des Studiengangs zu beschreiben ist.

(5) Wahlpflichtmodule (gegebenenfalls Teilmodule) sollen in ei-
nem solchen Umfang angeboten werden, dass nach Zahl und In-
halt eine ausreichende Wahlmoglichkeit gegeben ist; die Fachbe-
reiche sind jedoch nicht verpflichtet, das gesamte in den Katalo-
gen enthaltene Angebot regelmifig zur Verfiigung zu stellen. Der
Fachbereichsrat kann die Wahlpflichtkataloge bei Bedarf erwei-
tern; die aktualisierten Wahlpflichtkataloge sind spatestens vor ei-
ner Reakkreditierung der Prasidentin oder dem Priasidenten zur
Genehmigung vorzulegen. Der Priifungsausschuss kann dariiber
hinaus im Einzelfall auf Antrag weitere Module als Wahlpflicht-
module oder Teilmodule anerkennen.

(6) Fir Wahlpflichtmodule werden nur innerhalb des in den Be-
sonderen Bestimmungen vorgesehenen Regelumfangs Leistungs-
punkte vergeben. Studierende, die in einem groBeren Umfang
Wahlpflichtmodule absolviert haben, kénnen vor der Ausstellung
des Abschlusszeugnisses frei wéhlen, welche Wahlpflichtmodule
innerhalb des Regelumfangs in das Zeugnis aufgenommen und bei
der Ermittlung der Gesamtnote berticksichtigt werden. Fiir darti-
ber hinaus absolvierte Wahlpflichtmodule werden zusétzliche
Leistungspunkte (ZP) vergeben; diese Module kénnen auf Antrag
als Wahlfiacher bescheinigt und in das Abschlusszeugnis aufge-
nommen werden. Verfahren und Fristen fiir die Wahrnehmung der
vorstehenden Entscheidungsmoglichkeiten durch die Studierenden
werden von den Fachbereichen festgesetzt und bekannt gegeben.

(7) Wahlfacher sind auBlerhalb des Studienprogramms frei wahl-
bare allgemeinbildende oder fachspezifische Lehrveranstaltun-
gen, welche das Studium erweitern oder vertiefen. Es kann sich
dabei um komplette Module oder um Teile von Modulen handeln.
Wahlfiacher werden auf Antrag bescheinigt und mit Note oder dem
Vermerk ,mit Erfolg bestanden“ in das Abschlusszeugnis aufge-
nommen. Fiir benotete Wahlfacher werden zuséatzliche Leistungs-
punkte (ZP) vergeben.

§6
Vertiefungsrichtungen

(1) Die Besonderen Bestimmungen fiir einen Studiengang kénnen
vorsehen, dass die Studierenden wihrend ihres Studiums eine oder
mehrere Vertiefungsrichtungen aus einem vorgegebenen Katalog
auszuwahlen haben. Die Einrichtung von Vertiefungsrichtungen
soll die fachliche Profilierung der Studierenden innerhalb eines
Studiengangs erleichtern. Die gewihlten Vertiefungsrichtungen
werden im Abschlusszeugnis vermerkt.

(2) Das Studienprogramm einer Vertiefungsrichtung kann Pflicht-
module und/oder Wahlpflichtmodule enthalten, die aus einem
oder mehreren Katalogen nach § 5 Abs. 3 zu wéahlen sind. Pflicht-
module einer Vertiefungsrichtung kénnen fiir andere Vertiefungs-
richtungen als Wahlpflichtmodule angeboten werden.

(3) Die Besonderen Bestimmungen beschreiben Zeitpunkt, Verfah-
ren und Fristen fiir die Wahl und den Wechsel der Vertiefungs-
richtungen. Eine gewihlte Vertiefungsrichtung darf hochstens
einmal gewechselt werden. Dabei werden erfolgreich absolvierte
Module ebenso wie Fehlversuche der alten Vertiefungsrichtung
iibernommen, wenn fiir das betreffende Modul in der neuen Ver-
tiefungsrichtung als Pflicht- oder Wahlpflichtmodul Leistungs-
punkte erworben werden kénnen. Fehlversuche in Modulen, fiir
die in der neuen Vertiefungsrichtung keine Leistungspunkte er-
worben werden kénnen, bleiben nach dem Wechsel unberticksich-
tigt.

(4) Wenn eine zu geringe Nachfrage abzusehen ist, kann der Fach-
bereichsrat das Angebot einer Vertiefungsrichtung zeitweise oder
dauernd aussetzen. Den Studierenden, welche das Studium in die-
ser Vertiefungsrichtung schon begonnen haben, ist der ordnungs-
gemifBe Abschluss dieses Studiums zu ermdéglichen.

§7
Praxismodule

(1) Praxismodule sind ein wesentlicher Bestandteil des praxis-
orientierten Studiums an der Hochschule. In einem Praxismodul
werden Zeiten der Praxiserfahrung (berufspraktische Phasen oder
Projekte) durch vorbereitende, begleitende und nachbereitende
Lehrveranstaltungen ergénzt. Jeder Studiengang an der Hoch-
schule Darmstadt enthédlt mindestens ein Praxismodul; der ge-
samte Umfang der Praxismodule in einem Studiengang betrédgt in
der Regel zwischen 15 LP und 30 LP. Zueinander konsekutive Stu-
diengénge miissen diese Bedingung insgesamt erfiillen.

(2) Die Besonderen Bestimmungen fiir die einzelnen Studiengénge
legen Anzahl, zeitliche Lage, Dauer, Form und sonstige Ausgestal-
tung der Praxismodule fest. Aus den Modulbeschreibungen muss
hervorgehen, welche Kompetenzen mit welchem Arbeitsaufwand
in den Praxismodulen erworben werden.

(3) Das Erreichen der Lern- und Qualifikationsziele eines Praxis-
moduls wird nach MaBgabe der Modulbeschreibungen gepriift und
bewertet, in der Regel durch die Anfertigung eines schriftlichen
Praxisberichts nach § 13 Abs. 3 oder einer Présentation nach 13
Abs. 5; die Kombination mehrerer Priifungsformen ist moglich.
Die Modulbeschreibung legt Umfang und Anforderungen fest.

(4) Die Praxiserfahrung wird in der Regel in einem Betrieb oder ei-
ner sonstigen Praxisstelle auBlerhalb der Hochschule erworben.
Die Studierenden werden wahrend der Praxiserfahrung durch
eine Professorin oder einen Professor oder eine andere nach § 23
Abs. 3 HHG priifungsberechtigte Person betreut. Zur Organisation
der Praxismodule setzen die Dekanate fiir jeden Studiengang eine
Praxisbeauftragte oder einen Praxisbeauftragten ein.

(5) Die Besonderen Bestimmungen legen fiir jeden Studiengang die
Anforderungen fest, die an die Praxisstelle und die dort stattfin-
dende Ausbildung gestellt werden. Zur Sicherung der Ausbil-
dungsziele wird zwischen der oder dem Studierenden und dem Be-
trieb ein Vertrag abgeschlossen; ein Vertragsmuster ist den Beson-
deren Bestimmungen beizufiigen.

(6) Die Studierenden bleiben wiahrend der Praxiserfahrung an der
Hochschule immatrikuliert.

(7) Berufspraktische Tatigkeiten vor Studienbeginn kénnen in der
Regel nicht auf Praxismodule angerechnet werden. Uber Ausnah-
men entscheidet im Einzelfall der Priifungsausschuss.

§8
Studienberatung
(1) In Erfullung von § 18 und § 27 Abs. 2 HHG organisiert die
Hochschule fiir die Studierenden ein kontinuierliches Beratungs-
und Betreuungsangebot durch allgemeine Studienberatung, Stu-
dienfachberatung und Mentorenbetreuung.

(2) Die allgemeine Studienberatung wird durch die Hochschule
zentral wahrgenommen. Zu ihren Aufgaben gehoéren die Informa-
tion und Beratung von Studieninteressenten, die Beratung der
Studierenden bei sozialen und personlichen Problemen im Zu-
sammenhang mit Studium und Priifungen oder im Falle eines Stu-
dienabbruchs sowie die Unterstiitzung der Fachschaften bei der
Erfiillung ihrer Beratungsaufgabe nach § 98 Abs. 1 HHG.

(3) Die Studienfachberatung unterstiitzt die Studierenden durch
studienbegleitende fachliche Beratung mit dem Ziel eines sachge-
rechten Studiums und kurzer Studienzeiten. Zur Sicherung eines
kontinuierlichen Beratungsangebots und fiir die Organisation der
fachspezifischen Studiengangsinformation bestimmen die Deka-
nate fiir jeden Studiengang eine Professorin oder einen Professor
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als Studienfachberaterin oder Studienfachberater. Dartiber hin-
aus ist die Studienfachberatung Aufgabe aller im jeweiligen Stu-
diengang lehrenden Professorinnen und Professoren.

(4) Die Dekanate tragen in Erfiillung von § 27 Abs. 2 und 3 HHG
dafiir Sorge, dass allen Studierenden wihrend des ersten Studien-
jahres eine Professorin oder ein Professor als Mentorin oder Men-
tor personlich zugeordnet ist.

(5) Die Besonderen Bestimmungen konnen vorsehen, dass Studie-
rende, welche sich nach einer festzulegenden Anzahl von Fachse-
mestern bestimmten Priifungsleistungen noch nicht unterzogen
oder eine bestimmte Anzahl von Leistungspunkten noch nicht er-
reicht haben, zu einem Beratungsgesprich geladen werden. In die-
sem Gespriach werden unter Berticksichtigung der personlichen
Situation der oder des Studierenden Prioritaten und Zeitziele fiir
den weiteren Studienverlauf vereinbart, welche in einem von bei-
den Gesprichsteilnehmern unterzeichneten Protokoll festgehalten
werden.

Dritter Abschnitt: Priifungen
§9
Arten der Leistungsnachweise (Priifungen)

(1) Wahrend des Studiums sind studienbegleitende Leistungs-
nachweise als Priifungsleistungen und gegebenenfalls Prifungs-
vorleistungen zu erbringen, welche im zeitlichen und sachlichen
Zusammenhang mit den Lehrveranstaltungen der Module angebo-
ten werden.

(2) Prifungsleistungen sind bewertete Leistungsnachweise mit be-
schrankter Wiederholbarkeit, welche unter priifungsgemafen Be-
dingungen durchgefiihrt werden.

(3) Prifungsvorleistungen sind bewertete oder unbewertete Leis-
tungsnachweise, welche wihrend des Moduls zu erbringen sind
und eine Voraussetzung fir die Zulassung zu einer Priifungsleis-
tung darstellen.

(4) Jedes Modul wird mit einer Modulpriifung abgeschlossen, wel-
che aus einer Priifungsleistung in der Regel am Ende des Moduls
sowie gegebenenfalls nach MaBgabe der Modulbeschreibung aus
Priifungsvorleistungen besteht.

(5) Wenn ein Wahlpflichtmodul nach § 5 Abs. 3 aus mehreren Teil-
modulen besteht, so werden diese durch Modulteilprifungen ab-
geschlossen, welche jeweils aus einer Priifungsleistung sowie ge-
gebenenfalls Priifungsvorleistungen bestehen. Fir bestandene
Modulteilpriifungen werden nach MaBgabe der Modulbeschrei-
bungen Teilleistungspunkte vergeben. Die Modulpriifung ist be-
standen, wenn alle Modulteilpriifungen bestanden sind; eine Kom-
pensation zwischen den Modulteilpriifungen ist nicht moglich.

(6) Nach Bestehen der Modulpriifung werden die Leistungspunkte
des Moduls vergeben.

(7) Die akademische Priifung (Bachelorprifung oder Masterprii-
fung) ist bestanden, wenn sdmtliche Modulpriifungen der Pflicht-
module, die Modulpriifungen einer ausreichenden Anzahl von
Wahlpflichtmodulen nach MaB3gabe der Besonderen Bestimmun-
gen sowie das Abschlussmodul nach § 23 Abs. 7 bestanden sind.
Die akademische Prifung ist an dem Tag abgeschlossen, an dem
die letzte der erforderlichen Modulpriifungen einschlieBlich des
Abschlussmoduls erfolgreich beendet wurde.

(8) Durch die Bachelorpriifung soll festgestellt werden, ob die oder
der Studierende die fiir die Berufspraxis oder den Ubergang zu ei-
nem Masterstudium notwendigen grindlichen Fachkenntnisse
und die entsprechenden Kompetenzen erworben hat, die Zu-
sammenhinge des Studiengebiets tiberblickt und die Fahigkeit be-
sitzt, methodisch und selbststiandig auf wissenschaftlicher Grund-
lage zu arbeiten.

(9) Durch die Masterpriifung soll festgestellt werden, ob die oder
der Studierende die Fahigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden
selbststandig anzuwenden und auf der Grundlage von vertieftem
und/oder spezialisiertem Wissen im Studiengebiet auch Problem-
16sungen in neuen und unbekannten Umfeldern finden kann.

(10) Den Studierenden ist wenigstens einmal in jedem Semester
Gelegenheit zu geben, die in den Pflichtmodulen geforderten Leis-
tungsnachweise zu erbringen. Abweichend davon brauchen Leis-
tungsnachweise, die nur in Zusammenhang mit der Durchfithrung
einer Lehrveranstaltung erbracht werden kénnen (zum Beispiel
Laborpraktika), nur einmal im Studienjahr angeboten zu werden.

(11) Studierende, die in vier aufeinander folgenden Studiensemes-
tern keine in den Pflicht- oder Wahlpflichtmodulen ihres Studien-
gangs geforderten Leistungsnachweise erbringen, kénnen auf-
grund von § 68 Abs. 3 HHG exmatrikuliert werden.

§ 10
Formen der Leistungsnachweise

(1) Priifungsleistungen kénnen nach Maigabe der Modulbeschrei-
bungen in einer der folgenden Formen erbracht werden:

— miindliche Priifung nach § 11

— schriftliche Klausurpriifung nach § 12

— praktische Prifung nach § 13 Abs. 1

— Pruifungsstudienarbeit nach § 13 Abs. 2

— Hausarbeit, Praxisbericht, Projektbericht nach § 13 Abs. 3
— Referat, Prasentation nach § 13 Abs. 5

— Kolloquium nach § 13 Abs. 6

In geeigneten Fillen konnen die Modulbeschreibungen Kombina-
tionen mehrerer Prifungsformen oder andere Prifungsformen
vorsehen, wenn vom Verfahren und von den Anforderungen prii-
fungsgeméfe Bedingungen herrschen.

(2) Prufungsvorleistungen konnen in einer oder mehreren der fol-
genden Formen erbracht werden:

— Bearbeitung von Ubungs-, Entwicklungs- oder Gestaltungs-
aufgaben

— Durchfiithrung von Laborversuchen

— Durchfithrung von Projekten

— Erstellung von Rechnersoftware

— Recherche, Literaturbericht, Dokumentation
— Laborbericht, Arbeitsbericht, Protokoll

— Seminarvortrag, Referat, Prasentation

— Hausarbeit (Bearbeitung von Aufgaben- oder Fragestellungen,
Einzelthemen)

— Fachgesprach
— Klausurarbeit, Test

Die Formen dieser Leistungsnachweise werden, soweit sie nicht
durch die Modulbeschreibungen vorgegeben sind, von den jeweils
verantwortlichen Lehrenden festgelegt und den Studierenden
rechtzeitig bekannt gegeben. Den Studierenden kann eine Wahl-
moglichkeit zwischen verschiedenen Formen gegeben werden.
Weitere fachspezifische Formen sind moglich.

(3) Bei bewerteten Leistungsnachweisen, die als Gruppenarbeiten
erbracht werden, muss eine individuelle Bewertung moglich sein.

(4) Die Besonderen Bestimmungen oder die Modulbeschreibungen
konnen festlegen, dass das Nichteinhalten von Bearbeitungszeiten
bei Prufungsvorleistungen zu Notenabziigen oder zum Nichtbeste-
hen des Leistungsnachweises fiihrt; die Studierenden sind auf eine
solche Regelung hinzuweisen.

(5) Fir unbewertete Prifungsvorleistungen miissen Leistungen in
einer oder mehreren der vorstehenden Formen erbracht werden.
Gentigen diese den zuvor bekannt zu gebenden Anforderungen, so
wird die Prifungsvorleistung als ,,mit Erfolg abgelegt” beschei-
nigt. Fir die bloBe Teilnahme an einer Lehrveranstaltung kann
kein Leistungsnachweis bescheinigt werden.

(6) Macht die Kandidatin oder der Kandidat glaubhaft, dass sie
oder er wegen einer ldnger dauernden oder standigen korperlichen
Behinderung nicht in der Lage ist, einen Leistungsnachweis ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, ist zu gestat-
ten, dass die Leistung mit einer verldngerten Bearbeitungszeit
oder eine gleichwertige Leistung in anderer Form erbracht wird.
Dazu kann die Vorlage eines &rztlichen Attests, in begriindeten
Zweifelsfallen auch eines amtsarztlichen Attests, gefordert wer-
den.

§11
Miindliche Priifungen

(1) Durch die miindliche Priifung soll die Kandidatin oder der
Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusammenhénge des
Priifungsgebiets erkennt und spezielle Fragestellungen vor dem
Hintergrund dieser Zusammenhé&nge zu beantworten vermag. Fer-
ner kann festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat
tber das fir das Verstidndnis des Priifungsgebiets erforderliche
Fachwissen verfiigt.

(2) Miindliche Prufungen werden vor einer Priiferin oder einem
Priifer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines
sachkundigen Beisitzers abgelegt. Vor der Festlegung der Note
hort die Priferin oder der Priifer die Beisitzerin oder den Beisitzer
an. Bei Prifungen tiber ein groBeres Stoffgebiet konnen sich zwei
oder mehrere Personen in Priifung und Beisitz abwechseln. Bei
mehreren Priiferinnen oder Priifern ergibt sich die Note aus dem
auf den nichsten zuléssigen Notenwert nach § 5 Abs. 1 gerundeten
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen, wobei dieses mit
dem studentischen Arbeitsaufwand laut Modulbeschreibung fiir
die gepriiften Teilgebiete zu gewichten ist. Bei der Mittelung und
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anschliefenden Rundung findet § 15 Abs. 2 sinngemifie Anwen-
dung. Wenn sich ein Mittel von mehr als 4,0 vor der Rundung er-
gibt, ist die Priifung nicht bestanden.

(3) Miindliche Priifungen finden als Einzelpriifung oder als Grup-
penpriifung mit bis zu finf zu priifenden Studierenden statt. Sie
dauern fir jede Kandidatin oder jeden Kandidaten zwischen 15
und 45 Minuten. Die wesentlichen Priifungsgegenstédnde und Er-
gebnisse werden durch die Beisitzerin oder den Beisitzer stich-
wortartig in einem Protokoll festgehalten. Die Bewertung der Prii-
fung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten nach erfolgter Be-
ratung unverziiglich bekannt gegeben und begriindet. Das Proto-
koll mit der Prifungsnote wird von der Priiferin oder dem Priifer
sowie der Beisitzerin oder dem Beisitzer unterzeichnet.

(4) Mit Einverstiandnis der Kandidatinnen oder Kandidaten kon-
nen Studierende desselben Studiengangs nach Mafgabe der raum-
lichen Verhéltnisse bei der miindlichen Priifung, ausgenommen bei
der Beratung und Bekanntgabe des Priifungsergebnisses, zuho-
rend zugelassen werden. Dies gilt nicht fiir Studierende, die im sel-
ben Semester fur die betreffende Priifung gemeldet sind.

§12
Schriftliche Klausurpriifungen

(1) Durch die schriftliche Klausurpriifung soll die Kandidatin oder
der Kandidat insbesondere nachweisen, dass sie oder er in be-
grenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den Methoden
des Fachs ein Problem erfassen und 16sen kann. Weiterhin kann
festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat tiber not-
wendiges Fachwissen verfiigt. Die zugelassenen Hilfsmittel sind
den Studierenden rechtzeitig fiir die Vorbereitung bekannt zu ge-
ben. Die Bearbeitungszeit der Klausuren betrégt zwischen 60 und
180 Minuten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Klausuren miis-
sen sich durch Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises und des
Studienausweises ausweisen konnen. Die vorstehenden Bestim-
mungen gelten sinngemif auch fiir Klausuren, die Priifungsvor-
leistungen sind.

(2) Klausurpriifungen konnen von einer Priiferin oder einem Prii-
fer bewertet werden. Wenn die letztmogliche Prifung eine schrift-
liche Klausurpriifung ist, so ist von einer zweiten Priiferin oder ei-
nem zweiten Priifer eine unabhéingige Bewertung durchzufiihren.
Kommt die Zweitbewertung zu einem abweichenden Ergebnis und
lasst sich keine Einigung erzielen, so wird vom Priifungsausschuss
eine dritte Priiferin oder ein dritter Priifer bestimmt, die oder der
unter Berticksichtigung der vorliegenden Bewertungen die end-
giiltige Entscheidung tber die Note trifft.

(3) Das Ergebnis der Bewertung soll spatestens vier Wochen nach
dem Klausurtermin durch Aushang bekannt gemacht werden, wo-
bei die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten sind.
Der Aushang ist zu datieren und aktenkundig zu machen. Eine Be-
kanntgabe in dokumentensicherer elektronischer Form ist eben-
falls moglich.

§13
Weitere Priifungsformen

(1) Bei einer praktischen Priifung erfiillt die Kandidatin oder der
Kandidat eine vorgegebene praktische Aufgabe selbststindig mit
den zugelassenen Hilfsmitteln unter Aufsicht innerhalb einer vor-
gegebenen Zeit.

(2) Bei einer Priifungsstudienarbeit wird eine Untersuchungs-,
Entwicklungs-, Gestaltungs-, Programmier- oder sonstige Auf-
gabe mit offenem Losungsweg zum Nachweis selbststdndigen Ar-
beitens und kreativer Fahigkeiten gestellt, wobei sich die Ausfih-
rung wegen der umfassenden Aufgabenstellung tiber einen liange-
ren Zeitraum erstreckt und ohne standige Aufsicht erfolgt.

(3) Bei einer Hausarbeit ist ein eng umrissenes Thema oder eine
Aufgabenstellung selbststiandig und unter Angabe der verwende-
ten Hilfsmittel schriftlich zu bearbeiten; das Entsprechende gilt
fur einen Praxis- oder einen Projektbericht.

(4) Eine letzte mogliche Wiederholung einer nicht bestandenen Prii-
fungsleistung nach den Abs. 1 bis 3 ist wie im Falle einer Klausur-
arbeit durch wenigstens zwei Priferinnen oder Priifer zu bewerten.
Bei Priifungsleistungen, die nicht unter Aufsicht erfolgen, ist von
der Kandidatin oder dem Kandidaten eine schriftliche Erklarung
abzugeben, dass sie oder er die Arbeit selbststandig erstellt und
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat.

(5) Bei einem Referat stellt die Kandidatin oder der Kandidat ei-
gene oder fremde Arbeitsergebnisse auf wissenschaftlicher
Grundlage im Wesentlichen miindlich vor, wobei Nachfragen sei-
tens der Priferin oder dem Priifer oder im Rahmen einer Diskus-
sion moglich sind. Eine Prasentation wird dartiber hinaus in star-
kerem MafBe durch visuelle oder sonstige Medien oder durch De-
monstrationen unterstiitzt. Im Falle einer letzten moglichen
Wiederholung ist ein Referat oder eine Prasentation durch zwei
Priiferinnen oder Priifer zu bewerten.

(6) Bei einem Kolloquium wird ein einleitendes Referat der Kan-
didatin oder des Kandidaten durch eine eingehende Befragung in
der Art einer miindlichen Priifung ergénzt, wobei seitens der Prii-
ferinnen oder Priifer auch Fragen gestellt werden konnen, die das
Thema in einen gréferen Zusammenhang einordnen. Sofern die
Besonderen Bestimmungen nichts anderes vorsehen, gelten die Re-
gelungen des § 11 sinngemai0.

§ 14
Meldung und Zulassung zu den Priifungsleistungen

(1) Eine Modulpriifung oder Modulteilprifung kann nur ablegen,
wer an der Hochschule Darmstadt immatrikuliert ist, den Pri-
fungsanspruch nicht verloren hat und die Voraussetzungen fiir die
Teilnahme an dem Modul erfiillt. Fiir die Teilnahme an einer Prii-
fungsleistung miissen die in der Modulbeschreibung geforderten
Priifungsvorleistungen erfolgreich abgelegt und die weiteren Vor-
aussetzungen fir die Prifungsteilnahme erfiillt sein. Fachspezifi-
sche Voraussetzungen fiir die Priifungsteilnahme sind in den Be-
sonderen Bestimmungen oder in den Modulbeschreibungen fest-
zulegen.

(2) Prufungsleistungen kénnen erstmals nur nach vorheriger Mel-
dung und Zulassung abgelegt werden; dasselbe gilt nach einem
Wechsel eines Wahlpflichtmoduls aufgrund von § 17 Abs. 7. Fir
Wiederholungspriifungen, die nach § 17 Abs. 4 anstehen, ist keine
nochmalige Meldung erforderlich. Abweichend hiervon kénnen
die Besonderen Bestimmungen festlegen, dass die Meldung grund-
satzlich auch fir Wiederholungspriifungen erforderlich ist. Die
Melde- sowie die Priifungstermine werden rechtzeitig durch Aus-
hang oder auf andere Weise bekannt gegeben. Die Meldung erfolgt
schriftlich oder nach dem jeweils aktuellen Stand der das Prii-
fungswesen unterstiitzenden Technik. Falls erforderlich, ist das
Vorliegen von Priifungsvorleistungen und sonstigen Vorausset-
zungen im Zuge der Meldung durch die Kandidatin oder den Kan-
didaten nachzuweisen. Verfahren und Fristen werden durch die
Besonderen Bestimmungen geregelt.

(3) Nach erfolgter Meldung wird das Vorliegen der geforderten
Prufungsvorleistungen und der sonstigen Voraussetzungen tiber-
priift. Bei Vorliegen aller Voraussetzungen ist der Kandidatin oder
dem Kandidaten in geeigneter Weise mitzuteilen, dass sie oder er
zu der Prifungsleistung zugelassen ist.

(4) Eine Abmeldung nach erfolgter Meldung ist ohne Angabe von
Grinden moglich, sofern der Priifungstermin fiir die Kandidatin
oder den Kandidaten nicht aufgrund einer anderen Regelung bin-
dend ist. Die Abmeldung erfolgt schriftlich oder nach dem jeweils
aktuellen Stand der das Prifungswesen unterstiitzenden Technik.
Der Empfang der Abmeldeerkliarung wird der Kandidatin oder
dem Kandidaten bestétigt. Verfahren und Fristen werden durch
die Besonderen Bestimmungen geregelt.

§15
Bewertung der Leistungsnachweise,
Modulnoten und Gesamtnote

(1) Fir die Bewertung von einzelnen Leistungsnachweisen (Prii-
fungsleistungen und Priifungsvorleistungen) sind die folgenden
Noten zu verwenden:

1 = sehr gut
2 =gut

eine hervorragende Leistung

eine Leistung, die erheblich iiber den
durchschnittlichen Anforderungen liegt

eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

eine Leistung, die trotz ihren Mangeln den
Anforderungen noch gentigt

eine Leistung, die wegen erheblicher Mén-
gel den Anforderungen nicht mehr gentigt.

Zur differenzierten Bewertung der einzelnen Leistungsnachweise
einschlieBlich der Abschlussarbeit und des Kolloquiums kénnen
die vorgenannten Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhoht oder er-
niedrigt werden; die Noten 0,7 und 4,3 und 4,7 und 5,3 sind dabei
ausgeschlossen.

(2) Bei der Bildung von gewichteten Mittelwerten aus mehreren
Noten sind die mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor multipli-
zierten Zahlennoten zu summieren und anschlieBend durch die
Summe der Gewichtungsfaktoren zu dividieren. Vom Ergebnis
wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berticksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(3) In einem Modul ohne bewertete Priifungsvorleistungen ergibt
sich die Modulnote unmittelbar aus der Note der Priufungsleistung.
In Modulen mit bewerteten Priifungsvorleistungen kann die Mo-
dulbeschreibung festlegen, dass die Modulnote durch gewichtete
Mittelwertbildung nach Abs. 2 aus den Noten der Priifungsleis-
tung und der Prifungsvorleistung oder der Priifungsvorleistungen
berechnet wird. Die Gewichte sind in der Modulbeschreibung fest-

3 = befriedigend
4 = ausreichend

5 = nicht ausreichend

S
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zulegen, wobei das relative Gewicht der Priifungsleistung in der
Regel zwei Drittel betragt. Sowohl die Priifungsvorleistungen als
auch die Prufungsleistung miissen einzeln mindestens mit der Note
4 bestanden werden.

(4) Wenn ein Modul nach § 9 Abs. 5 aus mehreren Teilmodulen be-
steht, so werden zunichst die Noten der Teilmodule so ermittelt
wie in Abs. 2 fiir die Modulnote beschrieben. Jedes Teilmodul muss
fiir sich bestanden werden. Die Modulnote ergibt sich durch ge-
wichtete Mittelung der Noten der Teilmodule nach Abs. 2, wobei
die Zahlen der den Teilmodulen zugeordneten Teilleistungspunkte
als Gewichtungsfaktoren dienen.

(5) In Zeugnissen und sonstigen Bescheinigungen wird die Bewer-

tung eines Moduls aufgrund der nach Abs. 3 oder 4 ermittelten Mo-
dulnote wie folgt wiedergegeben:

1,0 bis 1,5 sehr gut

1,6 bis 2,5 gut

2,6 bis 3,5  befriedigend
3,6 bis 4,0 ausreichend.

Zusétzlich wird in Klammern die Modulnote als Zahlennote mit
einer Dezimalstelle nach dem Komma angegeben. Das Nichtbeste-
hen eines Moduls kann durch Angabe der Zahlennote 5,0 beschei-
nigt werden.

(6) Aus den nach Abs. 3 oder 4 auf eine Dezimalstelle nach dem
Komma ermittelten Modulnoten wird die Gesamtnote der akade-
mischen Priifung (Bachelorpriifung oder Masterpriifung) durch
Bildung eines gewichteten und auf eine Dezimalstelle hinter dem
Komma gerundeten Mittelwerts nach Abs. 2 berechnet, wobei jede
Modulnote mit der dem Modul zugeordneten Zahl von Leistungs-
punkten zu gewichten ist. Die Besonderen Bestimmungen kénnen
festlegen, dass das Abschlussmodul nach § 21 bei einem Bachelor-
studiengang mit einem hoheren Gewicht in die Rechnung eingeht,
als der Zahl seiner Leistungspunkte entspricht; der Anteil des Ab-
schlussmoduls am Gesamtgewicht darf dadurch jedoch 20 Prozent
nicht tibersteigen. Aus der so ermittelten Zahlennote ergibt sich
die nachstehende Gesamtbewertung der akademischen Priifung:

1,0 bis 1,2  mit Auszeichnung bestanden
1,3bis 1,5  sehr gut bestanden

1,6 bis 2,5 gut bestanden

2,6 bis 3,5  befriedigend bestanden

3,6 bis 4,0 bestanden

Zuséatzlich wird in Klammern die Gesamtnote als Zahlennote mit
einer Dezimalstelle nach dem Komma angegeben.

§ 16
Versdumnis, Riicktritt, Tauschung, Ordnungsverstof3

(1) Eine Priifungsleistung gilt als mit ,,nicht ausreichend“ (Note 5)
bewertet, wenn die Kandidatin oder der Kandidat einen fiir sie
oder ihn bindenden Priifungstermin ohne triftigen Grund ver-
saumt oder von einer bereits angetretenen Priifung ohne triftigen
Grund zurticktritt, oder wenn eine Klausurpriifung oder eine Prii-
fung nach § 13 Abs. 1 bis 3 aus einem von der Kandidatin oder dem
Kandidaten zu vertretenden Grund nicht innerhalb der vorgese-
henen Bearbeitungszeit erbracht wird. Eine Priifung gilt mit der
Ausgabe der Aufgabenstellung als angetreten.

(2) Der fiir das Versaumnis, den Riicktritt von der angetretenen
Prifung oder das Nichteinhalten der Bearbeitungszeit geltend ge-
machte Grund muss dem Priifungsausschuss unverztiglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Krankheitsfall
ist unverziiglich ein &rztliches Attest unter Angabe der voraus-
sichtlichen Dauer der Prifungsunfihigkeit einzuholen und vorzu-
legen. In Zweifelsfillen kann die Hochschule ein amtsérztliches
Attest verlangen. Wird der geltend gemachte Grund anerkannt, so
wird ein neuer Prifungstermin bestimmt; bereits erbrachte Leis-
tungen konnen berticksichtigt werden. Ablehnende Entscheidun-
gen des Prifungsausschusses sind der Kandidatin oder dem Kan-
didaten unverziiglich schriftlich mitzuteilen, zu begriinden und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer
Prifung durch Tiduschung oder Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prifung mit
,hicht ausreichend“ (Note 5) bewertet. In schwerwiegenden oder
wiederholten Fillen kann die Leiterin oder der Leiter des Pri-
fungsamts weitergehende MaBnahmen veranlassen.

(4) Wer den ordnungsgemaifen Verlauf einer Priifung stort, kann
von der Priiferin oder dem Priifer oder der Aufsicht fiihrenden Per-
son von der Fortsetzung der Priifung ausgeschlossen werden. In
schwerwiegenden Féllen kann die Kandidatin oder der Kandidat
durch die Leiterin oder den Leiter des Priifungsamts nach vorhe-
riger Anhérung von der Erbringung weiterer Prifungsleistungen
ausgeschlossen werden.

(5) Entscheidungen nach den Abs. 3 und 4 sind der Kandidatin
oder dem Kandidaten durch das vorsitzende Mitglied des Prii-
fungsausschusses schriftlich mitzuteilen, zu begriinden und mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist
die Kandidatin oder der Kandidat anzuhoren.

§ 17
Wiederholung von Leistungsnachweisen

(1) Bestandene Leistungsnachweise (Priifungsvorleistungen oder
Priifungsleistungen) kénnen nicht wiederholt werden.

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Priifungs-
leistungen in Pflichtmodulen kénnen zweimal in der jeweils in der
Modulbeschreibung vorgesehenen Form wiederholt werden, mit
Ausnahme der Abschlussarbeit und des Kolloquiums zur Ab-
schlussarbeit, welche nur einmal wiederholt werden kénnen.

(3) Fehlversuche aus gleichwertigen Priifungsleistungen an einer
deutschen Hochschule sind anzurechnen. Fiir die Feststellung der
Gleichwertigkeit gelten die in § 19 niedergelegten Grundsatze fiir
die Anrechnung von Modulen und Leistungsnachweisen.

(4) Die Wiederholung einer nicht bestandenen oder einer als nicht
bestanden geltenden Priifungsleistung ist spdtestens im Rahmen
der Priufungstermine des folgenden Semesters abzulegen. Wenn
die Prifungsleistung aufgrund von § 9 Abs. 10 letzter Satz nur im
Jahresrhythmus angeboten wird, ist die Wiederholung spéatestens
im Rahmen der Priifungstermine des folgenden Jahres abzulegen.
Tritt die Kandidatin oder der Kandidat nicht fristgemafl zur
Wiederholungspriifung an, so gilt dies als Fehlversuch, sofern fiir
das Versdumnis kein triftiger Grund geltend gemacht werden
kann; § 16 Abs. 2 findet sinngeméfe Anwendung.

(5) Die Fachbereiche stellen sicher, dass die Studierenden, fiir die
aufgrund der Abs. 2 bis 4 eine letztmalige Wiederholungspriifung
ansteht, einen Hinweis auf die letztmalige Wiederholungsmdoglich-
keit sowie auf die Konsequenz nach § 18 erhalten.

(6) Ergibt die Bewertung der zweiten Wiederholung einer schrift-
lichen Klausurpriifung nach § 12 Abs. 2, dass diese in der schrift-
lichen Form nicht bestanden ist, so ist innerhalb einer Frist von
8 Wochen nach Bekanntgabe des Klausurergebnisses eine ergin-
zende mindliche Prifung durchzufiihren. Zeigt die ergdnzende
miindliche Priifung unter Berticksichtigung der bei der zweiten
Wiederholung der Klausurpriifung erbrachten schriftlichen Leis-
tung, dass die Lern- und Qualifikationsziele des Moduls in ausrei-
chendem MafBe erreicht wurden, so ist das Modul mit der Bewer-
tung ,,ausreichend“ (Note 4) bestanden. Das weitere Verfahren er-
gibt sich aus § 11 Abs. 1 bis 3; Gruppenprifungen sind ausge-
schlossen. Die Besonderen Bestimmungen oder die Modulbe-
schreibungen koénnen auch bei Priifungsleistungen nach § 13 eine
miindliche Ergénzungspriifung vorsehen, wenn eine solche zur
endgiiltigen Feststellung, ob die Lern- und Qualifikationsziele des
Moduls in ausreichendem Ma@e erreicht sind, geeignet ist.

(7) Die Besonderen Bestimmungen konnen festlegen, dass fir die
Wiederholung einer Modulpriifung oder einer Modulteilpriifung in
einem Wahlpflichtmodul ein anderes Modul oder Teilmodul des-
selben Wahlpflichtkatalogs gew#hlt werden kann, wobei inner-
halb der Wahlpflichtmodule eines Katalogs jedoch héchstens zwei
Fehlversuche zuléssig sind. Abweichend hiervon kénnen die Be-
sonderen Bestimmungen nach dem dritten Fehlversuch innerhalb
desselben eine erginzende miindliche Priifung liber das diesem
Fehlversuch zugrunde liegende Modul oder Teilmodul fiir den Fall
vorsehen, dass mit dem Bestehen dieser letzten Priifung der in den
Besonderen Bestimmungen geforderte Umfang von Leistungs-
punkten oder Teilleistungspunkten aus dem Wahlpflichtkatalog
erreicht wird. Zeigt die ergénzende miindliche Priifung, dass die
tbergreifenden Lern- und Qualifikationsziele des Wahlpflichtka-
talogs insgesamt in ausreichendem MaBe erreicht wurden, so ist
das der Priifung zugrunde liegende Modul oder Teilmodul mit der
Bewertung ,ausreichend” (Note 4) bestanden. Die weiteren Be-
stimmungen fir die miindliche Ergédnzungspriifung ergeben sich
sinngemal aus Abs. 6.

§ 18
Endgiiltiges Nichtbestehen

(1) Eine Modulpriifung ist endgiiltig nicht bestanden, wenn die
letzte mogliche Wiederholungspriifung des Moduls nach § 17
Abs. 2 oder Abs. 7 nicht bestanden wird und fiir dieses Modul keine
miindliche Erginzungsprifung vorgesehen ist, oder wenn die
miindliche Erginzungspriifung zu dem Ergebnis fiihrt, dass die
Lern- und Qualifikationsziele des Moduls nicht erreicht wurden,
oder wenn die Kandidatin oder der Kandidat den festgesetzten
Termin fir die miindliche Erginzungspriifung ohne triftigen
Grund versdumt.

(2) Wegen des endgiiltigen Nichtbestehens einer Modulpriifung in
einem Pflicht- oder Wahlpflichtmodul des gewé&hlten Studien-
gangs ist die akademische Prifung (Bachelor- oder Masterprii-
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in seiner Sitzung am 23.05.2006 hat der Senat folgende Ergéanzung der ABPO im § 15 Abs. 6, 2. Satz (fett)
einstimmig beschlossen:

Die Besonderen Bestimmungen kdénnen festlegen,

dass die berufspraktischen Phasen anders gewichtet werden kdnnen. Sie konnen ebenfalls festlegen,
dass das Abschlussmodul gemaf § 21 bei einem Bachelorstudiengang mit einem héheren Gewicht in die
Rechnung eingeht, als der Zahl seiner Leistungspunkte entspricht; ..."

Mit Erlass vom 3. Juli 2006 hat das HMWK die Anderung genehmigt und die Veréffentlichung im
Staatsanzeiger veranlasst.
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fung) insgesamt nicht bestanden und die oder der Studierende ist
aufgrund von § 68 Abs. 2 Nr. 6 HHG zu exmatrikulieren. Auf An-
trag wird eine schriftliche Bescheinigung erteilt, die die erfolg-
reich erbrachten Module mit Noten und Leistungspunkten sowie
die erfolgreich erbrachten Teilmodule mit Noten und Teilleis-
tungspunkten enthilt und erkennen lisst, dass die akademische
Prifung endgiiltig nicht bestanden wurde.

§19
Anrechnung von Modulen und Leistungsnachweisen

(1) Bei einem Wechsel von einem modularisierten Studiengang an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland werden ab-
geschlossene Module angerechnet, soweit mindestens Gleichwer-
tigkeit gegeben ist. Gleichwertigkeit von Modulen ist gegeben,
wenn sie im Wesentlichen dieselben Lern- und Qualifikationsziele
vermitteln. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung von Inhalt, Umfang
und Anforderungen vorzunehmen. Studienleistungen und Prii-
fungsleistungen aus nicht modularisierten Studiengidngen an
deutschen Hochschulen werden als Module des Studiengangs an
der Hochschule Darmstadt angerechnet, wenn mindestens eine
Gleichwertigkeit zu diesen gegeben ist.

(2) Abs. 1 findet entsprechende Anwendung auf die Anrechnung
von Modulen aus modularisierten sowie einzelnen Leistungsnach-
weisen aus nicht modularisierten Studiengéngen an auslédndischen
Hochschulen. Dabei sind die von der Kultusministerkonferenz und
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinba-
rungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften zu beachten. Im Falle von Studierenden ausldndischer
Hochschulen, die einen Teil ihres Studiums an der Hochschule
Darmstadt absolvieren, ist auch ein mit der oder dem Studieren-
den abgeschlossener Studienvertrag (,,learning agreement*) zu be-
achten.

(3) Bei der Anrechnung als Pflichtmodul werden Leistungspunkte
in dem Umfang angerechnet, den das angerechnete Modul in dem
Studiengang an der Hochschule Darmstadt hat.

(4) Als Voraussetzung fiir die Anrechnung kann eine ergénzende
Priifung gefordert werden, insbesondere wenn die bisher erworbe-
nen Kompetenzen in wichtigen Teilbereichen unvollstindig sind
oder fiir das Modul im fritheren Studiengang eine geringere Anzahl
von Leistungspunkten vergeben wurde als im Studiengang an der
Hochschule Darmstadt anzurechnen sind.

(5) Bei der Anrechnung sind die Noten bei vergleichbaren Noten-
systemen zu iibernehmen, gegebenenfalls umzurechnen und in die
Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren
Notensystemen oder unbewerteten Leistungsnachweisen ist eine
Anrechnung nur mit der Bewertung ,,ausreichend” (Note 4) mog-
lich.

(6) Beim Wechsel des Studienfachs oder der Hochschule oder nach
Studienaufenthalten im Ausland besteht Rechtsanspruch auf An-
rechnung, sofern die Voraussetzungen hierfiir gegeben sind. Die
Studentin oder der Student hat die hierfiir erforderlichen Unter-
lagen vorzulegen. Es besteht kein Anspruch auf die Anrechnung
von Leistungen aus abgeschlossenen Studiengédngen sowie auf die
Anrechnung von Teilleistungen aus nicht abgeschlossenen Modu-
len. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zuldssig.

(7) Bei Fach- oder Hochschulwechsel erfolgt auf der Grundlage der
Anrechnung die Einstufung in ein Fachsemester des Studiengangs
an der Hochschule Darmstadt.

(8) Entscheidungen mit Allgemeingiiltigkeit zu Fragen der An-
rechnung trifft der Prufungsausschuss, die Anrechnung im Einzel-
fall erfolgt durch dessen vorsitzendes Mitglied. Zur Feststellung
der Gleichwertigkeit ist dabei das Urteil einer fachkundigen Pro-
fessorin oder eines fachkundigen Professors heranzuziehen, wenn
die Feststellung nicht aus eigener Fachkenntnis getroffen werden
kann. Uber die Anrechnung von Leistungen aus abgeschlossenen
Studiengingen ist das Prufungsamt zu informieren.

§ 20
Einstufungspriifung

(1) Wer eine Hochschulzugangsberechtigung nach § 63 HHG be-
sitzt und die im Hochschulstudium zu erwerbenden besonderen
Kenntnisse und Fiahigkeiten auf andere Weise erworben hat, kann
Zulassung zur Einstufungspriifung in einen Studiengang nach § 30
HHG beantragen. Der Priifungsausschuss entscheidet aufgrund
der eingereichten Unterlagen iiber die Zulassung.

(2) Wird dem Antrag stattgegeben, so legt der Priifungsausschuss
im Einzelfall fest, in welchen Fachern und in welcher Form die
Priifung abzulegen ist und welche weiteren Leistungsnachweise zu
erbringen sind. Gleichzeitig wird festgelegt, welche Module auf-
grund der bestandenen Einstufungspriifung angerechnet werden
und wie die Bewertung hierfiir ermittelt wird.

(3) Bei erfolgreicher Einstufungsprifung erfolgt auf der Grund-
lage der angerechneten Module die Einstufung in ein Fachsemester
des Studiengangs.

Vierter Abschnitt: Abschluss des Studiums
§21
Abschlussmodul

(1) Das Abschlussmodul umfasst als zentralen Bestandteil die Ab-
schlussarbeit (Bachelorarbeit beziehungsweise Masterarbeit) mit
Kolloquium sowie gegebenenfalls weitere Lehrveranstaltungen
nach MaBlgabe der Besonderen Bestimmungen. Das Abschlussmo-
dul in Bachelorstudiengdngen an der Hochschule Darmstadt hat
einen Umfang von 15 Leistungspunkten, wovon 12 LP auf die
Bachelorarbeit und 3 LP auf die begleitenden Lehrveranstaltun-
gen sowie die Vorbereitung des Kolloquiums entfallen. Das Ab-
schlussmodul in Masterstudiengingen hat einen Umfang von
30 Leistungspunkten.

(2) Das Abschlussmodul beginnt mit der Zulassung zur Abschluss-
arbeit und endet mit dem Kolloquium. Die begleitenden Lehrver-
anstaltungen konnen unbewertete Priifungsvorleistungen enthal-
ten, welche vor dem Antritt zum Kolloquium abgeschlossen sein
miussen.

(3) Die Besonderen Bestimmungen fiir die einzelnen Studiengénge
konnen in begrindeten Féllen fachspezifische Regelungen fiir das
Abschlussmodul vorsehen, die von den Abs. 1 und 2 abweichen.

§ 22
Abschlussarbeit

(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der
Kandidat fahig ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Pro-
blem aus dem jeweiligen Fach selbststindig nach wissenschaft-
lichen oder gestalterischen Methoden zu bearbeiten.

(2) Bei der Anfertigung der Abschlussarbeit wird die Kandidatin
oder der Kandidat durch eine Referentin oder einen Referenten be-
treut. Die Prufung der Arbeit erfolgt in der Regel durch die Refe-
rentin oder den Referenten sowie durch eine Korreferentin oder ei-
nen Korreferenten; beide Personen miissen nach § 23 Abs. 1 pri-
fungsberechtigt sein, mindestens eine davon muss als Professorin
oder Professor im jeweiligen Studiengang lehren.

(3) Die Studierenden melden sich zur Abschlussarbeit beim Prii-
fungsausschuss oder bei einer von ihm bestimmten Person. Die Be-
sonderen Bestimmungen legen fest, welche Module oder welcher
Umfang an erbrachten Leistungspunkten bei der Meldung nach-
zuweisen sind und zu welchem Zeitpunkt diese bei reguldrem Stu-
dienverlauf erfolgen soll. Bei der Meldung kann die Kandidatin
oder der Kandidat eine Referentin oder einen Referenten und ein
mit dieser oder diesem zuvor abgesprochenes Thema vorschlagen;
der Vorschlag begriindet keinen Anspruch. Die Besonderen Be-
stimmungen kénnen weitere Modalitéten fiir die Meldung zur Ab-
schlussarbeit einschlieBlich bestimmter Melde- und Ausgabeter-
mine festlegen.

(4) Wenn die Voraussetzungen fiir die Meldung erfullt sind, wird
die Kandidatin oder der Kandidat zur Abschlussarbeit zugelassen.
Der Priifungsausschuss bestimmt die Referentin oder den Refe-
renten und legt mit deren oder dessen Einverstédndnis den Zeit-
punkt der Ausgabe, die Bearbeitungszeit sowie das vorlaufige Ar-
beitsthema fest; das Thema kann erforderlichenfalls im Einver-
standnis mit der Referentin oder dem Referenten bis zur Abgabe
der Arbeit noch in angemessenem Umfang verdndert werden. Die
Korreferentin oder der Korreferent kann zusammen mit der Aus-
gabe des Themas oder zu einem spéteren Zeitpunkt bestimmt wer-
den. Die Ausgabe des Themas an die Kandidatin oder den Kandi-
daten erfolgt schriftlich durch den Prifungsausschuss und wird
aktenkundig gemacht.

(5) Die Bearbeitungszeit beginnt mit der Ausgabe und endet mit
der Abgabe der Abschlussarbeit. Sie richtet sich nach der Art der
gestellten Aufgabe und der durch die Zahl der vergebenen Leis-
tungspunkte festgelegten Arbeitsbelastung und darf fiir die Ba-
chelorarbeit drei Monate, fiir die Masterarbeit sechs Monate nicht
tiberschreiten. Wird die Bachelorarbeit studienbegleitend, d. h.
parallel zu anderen Modulen durchgefiihrt, kann die Bearbei-
tungszeit abweichend hiervon auf bis zu fiinf Monate festgesetzt
werden.

(6) Das Thema der Abschlussarbeit kann einmal innerhalb des ers-
ten Drittels der Bearbeitungszeit zurtickgegeben werden, ohne
dass dies als Fehlversuch z#éhlt. Gleichzeitig mit dem Riicktritt ist
beim Priifungsausschuss die Ausgabe eines neuen Themas zu be-
antragen.

(7) Liegen Griinde vor, die die Kandidatin oder der Kandidat nicht
zu vertreten hat, so kann das vorsitzende Mitglied des Priifungs-
ausschusses auf schriftlichen Antrag im Einvernehmen mit der Re-
ferentin oder dem Referenten die Bearbeitungszeit angemessen,
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hochstens aber um einen Monat verlangern. § 16 Abs. 2 findet sinn-
gemiBe Anwendung. Bei lédngerer Krankheit oder aus anderen
schwerwiegenden Griinden kann der Priifungsausschuss im Ein-
zelfall eine weitergehende Entscheidung treffen, die das berech-
tigte Interesse der Kandidatin oder des Kandidaten wahrt.

(8) Die Abschlussarbeit ist in deutscher oder englischer Sprache
anzufertigen; mit Zustimmung des Priufungsausschusses sind auch
andere Sprachen moglich. Die Anfertigung einer fremdsprachigen
Arbeit bedarf zudem der Zustimmung von Referentin oder Refe-
rent sowie Korreferentin oder Korreferent. Die Abschlussarbeit ist
fristgemal zweifach in gedruckter und gebundener Form bei der
in den Besonderen Bestimmungen genannten Stelle abzuliefern.
Enthalt die Arbeit ein Modell oder ein sonstiges Objekt, das nicht
problemlos vervielfdltigt werden kann, so braucht dieses nur ein-
fach geliefert zu werden. Weiteres zur Form der Abschlussarbeit
kann durch die Besonderen Bestimmungen geregelt werden.

(9) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit versichert die Kandidatin
oder der Kandidat in einer schriftlichen Erklarung, die fest mit der
Arbeit verbunden ist, dass sie oder er die Arbeit selbststindig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel verwendet hat. AuBerdem sind in der Erklarung Angaben
zur moglichen weiteren Verwendung der Arbeit zu machen, insbe-
sondere wenn die Arbeit in einem Betrieb durchgefiihrt wurde und
ihr Inhalt durch diesen gesperrt ist.

§ 23
Bewertung der Abschlussarbeit, Kolloquium

(1) Die Abschlussarbeit wird durch die Referentin oder den Refe-
renten sowie durch die Korreferentin oder den Korreferenten be-
wertet, welche der Arbeit jeweils eine Note nach § 15 Abs. 1 ertei-
len. Die Note ist schriftlich zu begriinden; bei gleich lautenden No-
ten gentigt eine gemeinsame Begriindung. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht tiberschreiten.

(2) Weichen die beiden Noten um mehr als 2,0 voneinander ab, oder
wurde die Arbeit von einer der beiden priifenden Personen nach
Abs. 1 als bestanden und von der anderen als nicht bestanden ge-
wertet, so wird vom Priifungsausschuss eine dritte Priiferin oder
ein dritter Priifer bestimmt mit der Aufgabe, innerhalb von zwei
weiteren Wochen die Arbeit nochmals mit schriftlicher Begriin-
dung zu bewerten. In diesem Fall gehen die drei Bewertungen in
die Ermittlung der Gesamtnote nach Abs. 3 und Abs. 8 mit jeweils
gleichem Gewicht ein.

(3) Die Abschlussarbeit ist nicht bestanden, wenn

1. sowohl die Referentin oder der Referent als auch die Korrefe-
rentin oder der Korreferent die Arbeit mit ,nicht ausreichend*
(Note 5) bewerten oder

2. der Mittelwert der drei Noten nach Abs. 2 schlechter als 4,0 ist
oder

3. die Kandidatin oder der Kandidat von der Arbeit zuriicktritt,
mit Ausnahme der einmaligen Riickgabe des Themas nach § 22
Abs. 6, oder

4. die Kandidatin oder der Kandidat eine Tduschung begangen,
insbesondere eine unwahre Erkldarung nach § 22 Abs. 9 Satz 1
abgegeben hat oder

5. die Arbeit aus Griinden, die die Kandidatin oder der Kandidat
zu vertreten hat, nicht fristgemaf abgeliefert wurde.

Entscheidungen nach den Ziffer 4 und 5 trifft der Priifungsaus-
schuss. Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist das Nichtbeste-
hen der Abschlussarbeit durch einen mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung versehenen schriftlichen Bescheid bekannt zu geben.

(4) Eine nicht bestandene Abschlussarbeit kann héchstens einmal
wiederholt werden.

(5) Wenn die Abschlussarbeit bestanden ist und die Leistungs-
nachweise aus den begleitenden Lehrveranstaltungen vorliegen
wird die Kandidatin oder der Kandidat zum Kolloquium zugelas-
sen. Die Besonderen Bestimmungen kénnen dartiber hinaus vorse-
hen, dass bei Antritt des Kolloquiums alle Module des Studien-
gangs mit Ausnahme des Abschlussmoduls erfolgreich beendet
sein miissen.

(6) Das Kolloquium ist eine Priifung nach § 13 Abs. 6, in der die
Kandidatin oder der Kandidat die Abschlussarbeit vor zwei Prii-
ferinnen oder Priifern, in der Regel denselben Personen, welche die
Abschlussarbeit bewertet haben, prasentiert und erlédutert. Der
Verlauf des Kolloquiums ist stichwortartig zu protokollieren. Das
Kolloquium wird von beiden Priiferinnen oder Priifern jeweils mit
einer Note nach § 15 Abs. 1 bewertet. Im Anschluss an die Bera-
tung tiber das Kolloquium wird der Kandidatin oder dem Kandi-
daten unverziiglich die Bewertung der Abschlussarbeit und des
Kolloquiums mitgeteilt und die Bewertung des Kolloquiums
miindlich begriindet. Weitere Einzelheiten zur Durchfithrung der
Kolloquien sind in den Besonderen Bestimmungen zu regeln.

(7) Das Kolloquium ist bestanden, wenn es im Mittel der beiden
Noten nach Abs. 6 mit 4,0 oder besser bewertet wurde. Mit dem Be-
stehen des Kolloquiums ist das Abschlussmodul bestanden. Ein
nicht bestandenes Kolloquium kann einmal wiederholt werden.
Bei nochmaligem Nichtbestehen gilt das Abschlussmodul als nicht
bestanden und die Abschlussarbeit muss wiederholt werden.

(8) Die Modulnote des Abschlussmoduls ergibt sich als gewichte-
ter Mittelwert nach § 15 Abs. 2

— aus den beiden Noten fiir die Abschlussarbeit nach Abs. 1, wel-
che jeweils dreifach zu gewichten sind, oder in dem in Abs. 2
beschriebenen Fall aus den drei Noten, welche dann jeweils
zweifach zu gewichten sind sowie

— aus den beiden Noten fiir das Kolloquium mit jeweils einfa-
chem Gewicht.

Die Modulnote wird im Abschlusszeugnis als Note der ,,Bachelor-
arbeit mit Kolloquium*® beziehungsweise ,,Masterarbeit mit Kol-
loquium*“ aufgefiihrt.

§ 24
Abschlusszeugnis

(1) Uber die nach § 9 Abs. 7 bestandene akademische Priifung wird
nach der Festlegung aller Noten ein Abschlusszeugnis entspre-
chend Anlage 1 ausgestellt. Es enthilt folgende Angaben:

— Name, Geburtsdatum und Geburtsort der Kandidatin oder des
Kandidaten

— Fachbereich, Studiengang, gegebenenfalls Vertiefungsrich-
tung, Bezeichnung der bestandenen akademischen Priifung
(Bachelor- oder Masterpriifung)

— alle Pflichtmodule mit ihren Noten nach § 15 Abs. 5 und den er-
worbenen Leistungspunkten

— dienach § 5 Abs. 6 gewihlten Wahlpflichtmodule innerhalb des
Regelumfangs mit ihren Noten und den erworbenen Leistungs-
punkten

— das Thema der Abschlussarbeit mit der Note des Abschlussmo-
duls nach § 23 Abs. 8 als Bewertung der ,Bachelorarbeit mit
Kolloquium* oder ,,Masterarbeit mit Kolloquium*“ und den er-
worbenen Leistungspunkten

— die Gesamtbewertung der akademischen Priifung nach § 15
Abs. 6 und die Gesamtzahl der im Studium erworbenen Leis-
tungspunkte

— gegebenenfalls die Wahlfacher nach § 5 Abs. 7 mit ihren Noten
und den erworbenen zusétzlichen Leistungspunkten.

(2) Bei Wahlpflichtmodulen, die nach § 5 Abs. 3 Satz 2 aus mehre-
ren Teilmodulen zusammengesetzt sind, werden im Abschluss-
zeugnis nach MaBgabe der Besonderen Bestimmungen entweder
die Teilmodule mit ihren Bezeichnungen und Noten oder eine zu-
sammenfassende Bezeichnung des Wahlpflichtmoduls mit der
nach § 15 Abs. 4 ermittelten Modulnote aufgefiihrt.

(3) Das Abschlusszeugnis tragt das Datum des erfolgreichen Ab-
schlusses der akademischen Prifung nach § 9 Abs. 7.

(4) Das Abschlusszeugnis wird vom vorsitzenden Mitglied des Prii-
fungsausschusses und von einer Vizeprisidentin oder einem Vize-
prasidenten der Hochschule unterzeichnet und mit dem Siegel der
Hochschule versehen.

§25
Verleihung des akademischen Grads

Zusammen mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder
dem Absolventen eine Urkunde entsprechend Anlage 2 tiber die
Verleihung des akademischen Grads nach § 1 Abs. 6 Ziffer 3 tiber-
geben. Die Urkunde tragt dasselbe Datum wie das Abschlusszeug-
nis. Sie wird von der Prasidentin oder dem Présidenten der Hoch-
schule und von der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs
unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule versehen.

§ 26
Diploma Supplement und ECTS-Noten

(1) Die Hochschule stellt fiir alle Absolventinnen und Absolventen
als Erganzung zu Abschlusszeugnis und Verleihungsurkunde ein
Diploma Supplement entsprechend dem ,,European Diploma Sup-
plement Model“ nach dem jeweiligen Stand der von der Hoch-
schulrektorenkonferenz empfohlenen Form aus.

(2) Gleichzeitig mit dem Diploma Supplement wird eine Beschei-
nigung tber die Gesamtnote der akademischen Priifung als rela-
tive Note nach dem ECTS-Notenschema ausgestellt. Diese wird
auf der Basis von allen Absolventinnen und Absolventen des Stu-
diengangs innerhalb eines Studienjahrs (Wintersemester und fol-
gendes Sommersemester) sowie der beiden vorangehenden Stu-
dienjahre berechnet; bei neu eingefiihrten Studiengingen ist die
Basis zunidchst nur ein beziehungsweise zwei Jahrginge. Dabei
wird das folgende Verfahren verwendet: Alle Absolventinnen und
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Absolventen der Basismenge erhalten aufgrund ihrer Gesamtnote
nach § 15 Abs. 6 eine Rangnummer, wobei entsprechend § 15
Abs. 2 nur die erste Dezimalstelle nach dem Komma Berticksichti-
gung findet. Mehrere Absolventinnen oder Absolventen mit der-
selben Gesamtnote erhalten gemeinsam die sich aus ihren Platzen
in der Rangfolge ergebende mittlere Rangnummer. Die Rangnum-
mern werden um 0,5 vermindert und durch die Gesamtzahl der
Absolventinnen und Absolventen der Basismenge geteilt.

Ein Wert dieses Quotienten

— Kkleiner als 0,1 (die besten 10 Prozent)
ergibt die ECTS-Note A (excellent)

— von 0,1 bis unter 0,35 (die néchsten 25 Prozent)
ergibt die ECTS-Note B (very good)

(die nichsten 30 Prozent)
ergibt die ECTS-Note C (good)

— von Uber 0,65 bis 0,9 (die ndchsten 25 Prozent)
ergibt die ECTS-Note D (satisfactory)

(die nachsten 10 Prozent)
ergibt die ECTS-Note E (sufficient).

(3) Wenn das Diploma Supplement zu einem Zeitpunkt ausgestellt
wird, zu dem die Daten sdmtlicher Abschliisse des Studienjahres,
in dem die betreffende Absolventin oder der betreffende Absolvent
das Studium abgeschlossen hat, noch nicht vollstandig vorliegen,
konnen stattdessen als Basis fiir die Berechnung der ECTS-Note
die vorliegenden Daten des laufenden Studienjahres sowie die Da-
ten der beiden vorangegangenen Studienjahre verwendet werden.
(4) Auf Antrag konnen auch fiir einzelne Module relative ECTS-
Noten nach dem in den Abs. 2 und 3 beschriebenen Verfahren aus-
gewiesen werden.

— von 0,35 bis 0,65

— von Uber 0,9

Fiinfter Abschnitt: Organisation des Priifungswesens
§ 27
Priifungsausschuss

(1) Fir jeden Studiengang setzt der Fachbereichsrat des nach § 1
Abs. 6 Ziffer 1. zustidndigen Fachbereichs einen Priifungsaus-
schuss ein. Einem Prifungsausschuss kann die Zustindigkeit fir
mehrere verwandte Studiengénge tibertragen werden.

(2) Dem Priifungsausschuss obliegen die folgenden Aufgaben:
1. Uberwachung der Einhaltung der Priifungsordnung,

2. Bestellung und Bekanntgabe der Priiferinnen und Priifer sowie
der Beisitzerinnen und Beisitzer,

3. Entscheidung tiber die Anerkennung vom Wahlpflichtmodulen
nach § 5 Abs. 5,

4. Entscheidung tiber die Anrechnung von Modulen und Studien-
zeiten nach § 19 Abs. 8,

5. Zulassung zur Abschlussarbeit nach § 22 Abs. 4, Bestellung von
Referentin oder Referent sowie Korreferentin oder Korrefe-
rent, Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit,

6. Beratung tber Priifungsentscheidungen, tiber Entscheidungen
nach § 16 Abs. 2 bis 4 sowie tiber sonstige Entscheidungen im
Prifungs- oder Anerkennungsverfahren,

7. Entscheidung tiber die Erfiillung der studiengangsspezifischen
Zulassungsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 6 Ziffer 6 auf der
Grundlage von

8. § 63 Abs. 4 HHG, sofern die Besonderen Bestimmungen hierfiir
nicht ein anderes Gremium vorsehen,

9. Entscheidung in allen weiteren Angelegenheiten, fiir die in die-
sen Allgemeinen Bestimmungen oder in den Besonderen Be-
stimmungen des Studiengangs die Zustidndigkeit des Pri-
fungsausschusses vorgesehen ist,

10. Anregungen zur Reform des Studiums und der Priifungsord-
nung.

(3) Dem Priifungsausschuss gehoren an:

— eine Professorin oder ein Professor als vorsitzendes Mitglied,
welches die Beschliisse des Priifungsausschusses vorbereitet
und ausfiihrt

— eine Professorin oder ein Professor als stellvertretendes vorsit-
zendes Mitglied

— zwei weitere Professorinnen oder Professoren
— zwei Studierende

Die Besonderen Bestimmungen koénnen abweichend vorsehen,
dass dem Priifungsausschuss aufler dem vorsitzenden und dem
stellvertretenden vorsitzenden Mitglied und den zwei Studieren-
den nur eine weitere Professorin oder eine weiterer Professor an-
gehort. Die Mitglieder des Prifungsausschusses miissen nicht Mit-
glieder des Fachbereichsrats sein.

(4) Die Mitglieder des Prifungsausschusses nach Abs. 3 werden
vom Fachbereichsrat gewihlt, und zwar die Professorinnen und

Professoren fiir zwei Jahre, die Studierenden fiir ein Jahr. Wieder-
wahl ist zuldssig. Zusatzlich wird fiir jedes Mitglied ein stellver-
tretendes Mitglied gewéhlt. Das Dekanat teilt dem Présidium der
Hochschule die Zusammensetzung des Priifungsausschusses
schriftlich mit und gibt sie durch Aushang im Fachbereich be-
kannt.

(5) Der Priifungsausschuss tagt nichtoffentlich. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Fachbereichs, welche mit Prifungsangelegen-
heiten befasst sind, konnen auf Beschluss des Prifungsausschus-
ses an den Sitzungen beratend teilnehmen. Der Priufungsausschuss
ist beschlussfiahig, wenn mindestens die Hilfte seiner Mitglieder,
davon mindestens das vorsitzende oder das stellvertretende vor-
sitzende Mitglied sowie mindestens eine weitere Professorin oder
ein Professor anwesend sind. Beschliisse werden mit der Mehrheit
der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst; bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Aus-
schlag. Ein stellvertretendes Mitglied kann auch dann beratend an
einer Sitzung teilnehmen, wenn das jeweilige Mitglied anwesend
ist. Die Beschliisse sind zu protokollieren. Belastende Entschei-
dungen des Prifungsausschusses, die einzelne Studierende betref-
fen, sind diesen unverziiglich schriftlich mitzuteilen und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Im Ubrigen richtet sich das
Verfahren nach § 11 HHG.

(6) Alle Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prifungs-
ausschusses sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche
mit Prifungsangelegenheiten befasst sind, sind zur Verschwiegen-
heit tiber die Kenntnisse, die sie aufgrund ihrer Tatigkeit in Pri-
fungsangelegenheiten erlangen, verpflichtet.

(7) Bei der Verhandlung von Priifungsangelegenheiten, die ein Mit-
glied des Priifungsausschusses personlich betreffen, ruht dessen
Mitgliedschaft in Bezug auf diese Angelegenheit.

(8) Die Mitglieder des Prufungsausschusses haben das Recht, an
miindlichen Prufungen zuhérend teilzunehmen, sofern sie nicht
selbst als Studierende zu dieser Priifung zugelassen sind. Dieses
Recht erstreckt sich nicht auf die Teilnahme an der Beratung zur
Notenfindung.

(9) Der Priifungsausschuss kann laufende Geschifte seinem vor-
sitzenden Mitglied tibertragen.

§ 28
Priiferinnen oder Priifer, Beisitzerinnen oder Beisitzer

(1) Priiferinnen und Priifer miissen die Voraussetzungen des § 23
Abs. 3 HHG erfiillen. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf be-
stellt werden, wer selbst die durch die Priifung festzustellende
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt und zudem tiber die
erforderliche Fachkunde verfiigt. Priiferinnen oder Priifer sowie
Beisitzerinnen oder Beisitzer sind zur Verschwiegenheit in Prii-
fungsangelegenheiten verpflichtet.

(2) Im Regelfall werden die Leistungsnachweise einer Lehrveran-
staltung durch diejenige Person abgenommen, welche im jeweili-
gen Semester die Lehrveranstaltung abgehalten hat. Soweit diese
Zuordnung nicht eindeutig gegeben ist, werden die Priiferinnen
und Priifer sowie gegebenenfalls die Zweit- oder Dritt-Priiferin-
nen und Priifer und die Beisitzerinnen und Beisitzer durch den
Prufungsausschuss bestellt. Die Kandidatinnen oder Kandidaten
konnen Priiferinnen oder Priifer vorschlagen; es besteht jedoch
kein Rechtsanspruch auf deren Bestellung.

(3) Bei der miindlichen Ergénzungspriifung nach § 17 Abs. 6 wird
in der Regel diejenige Person zur Priiferin oder zum Priifer bestellt,
welche bei der vorangegangenen letzten Wiederholung der Prii-
fungsleistung nach § 12 Abs. 2 Satz 2 beziehungsweise § 13 Abs. 4
Satz 1 die erste Bewertung durchgefiihrt hat; zur Beisitzerin oder
zum Beisitzer wird bestellt, wer die zweite Bewertung durchge-
fithrt hat.

§ 29
Zustindigkeit des Dekanats

(1) Das Dekanat ist fiir die Priifungsorganisation innerhalb des
Fachbereichs zustidndig. Es kann die damit verbundenen Aufgaben
an den Studienausschuss, den Priifungsausschuss, an eine Stu-
diengangsleiterin oder einen Studiengangsleiter, an Modulverant-
wortliche oder an speziell einzurichtende Priifungskommissionen
tUbertragen. Insbesondere muss geregelt werden, wie die Priifungs-
und Meldetermine koordiniert, festgelegt und bekannt gemacht
werden.

(2) Die Dekanin oder der Dekan tibernimmt in dringenden Féllen
bei Verhinderung des vorsitzenden und des stellvertretenden vor-
sitzenden Mitglieds des Prifungsausschusses deren Aufgaben.

§ 30

Priifungsamt

(1) Das Priifungsamt der Hochschule ist zusténdig fiir die fachbe-
reichsiibergreifende Organisation des Priifungswesens, fir die
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Ausstellung der Zeugnisse und Urkunden einschlielich des Di-
ploma Supplement und fiir Exmatrikulationen nach § 18 Abs. 2. Es
unterstiitzt die Priifungsausschiisse bei der Anerkennung auswar-
tiger, insbesondere auslédndischer Leistungsnachweise. Das Prii-
fungsamt achtet darauf, dass die Priifungsausschiisse ihrer Arbeit
nachkommen und erhilt von diesen jeweils ein Exemplar aller ih-
rer Protokolle. Die Verantwortlichkeiten der Dekanate nach § 23
Abs. 6 HHG sowie § 51 Abs. 1 HHG bleiben hiervon unbertihrt.

(2) Die mit der Leitung des Prifungsamts beauftragte Vizeprasi-
dentin oder der Vizeprasident ist berechtigt, an Sitzungen der Prii-
fungsausschiisse beratend und an miindlichen Priifungen zuho-
rend teilzunehmen.

§31
Akteneinsicht

Die Studierenden koénnen innerhalb von einem Jahr nach Be-
kanntgabe der Noten bei der Priiferin oder dem Priifer einen form-
losen Antrag auf Einsicht in ihre Priifungsarbeiten, die Prifungs-
protokolle sowie die Begriindungen der Bewertung ihrer Ab-
schlussarbeit stellen. Wenn ein allgemeiner Termin fiir die Ein-
sicht in Klausurarbeiten gegeben wird, so soll dieser von den Stu-
dierenden wahrgenommen werden. Die Studierenden kénnen sich
fir die Einsichtnahme von einer schriftlich bevollméchtigten Ver-
trauensperson vertreten lassen.

§ 32
Widerspruch

Widerspriiche gegen Priifungsentscheidungen oder gegen das Prii-
fungsverfahren sind, sofern eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilt
wurde, innerhalb eines Monats, sonst innerhalb eines Jahres, an
die Prasidentin oder den Prasidenten der Hochschule Darmstadt
zu erheben,; sie sollen schriftlich begrindet werden. Die Prasiden-
tin oder der Prasident fordert die Beteiligten zur Stellungnahme
auf und gibt ihnen Gelegenheit, dem Widerspruch abzuhelfen.
Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, entscheidet die Prasi-
dentin oder der Prisident, ob sie oder er dem Widerspruch abhilft
oder den mit einer Begriindung und Rechtsmittelbelehrung verse-
henen Widerspruchsbescheid erteilt.

§ 33
Ungiiltigkeit, Unrichtigkeit, Mingelheilung
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Priifung ge-
tduscht und wird dies erst nach Bekanntgabe des Ergebnisses be-
kannt, so kann der Prifungsausschuss nachtréglich die erteilte
Note berichtigen, insbesondere auch die Priifung entsprechend
§ 16 Abs. 3 Satz 1 mit ,nicht ausreichend“ bewerten.

(2) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassungsvoraus-
setzungen fiir eine Priifung nicht erfiillt, ohne hieriiber tduschen
zu wollen, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Priifung
geheilt. Wurde die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt oder
beruhte sie auf einer Priifung, bei der nachtréglich eine Téuschung
nach Abs. 1 bekannt wurde, entscheidet der Priifungsausschuss im
Einzelfall.

(3) Wird die Ungtiltigkeit einer Priifung nach Abs. 1 oder die sons-
tige Unrichtigkeit einer Leistungsbescheinigung oder einer Ur-
kunde nach §§ 24 bis 26 erst nach deren Aushidndigung bekannt,
so sind die unrichtigen oder unrichtig gewordenen Dokumente
einzuziehen und gegebenenfalls neu auszustellen.

(4) Eine Entscheidung nach Abs. 1 ist nur innerhalb von fiinf Jah-
ren nach dem Datum des Abschlusszeugnisses moglich.

(5) Wird eine schwerwiegende Tauschung oder Unwiirdigkeit
nachtréglich bekannt, kann der akademische Grad aufgrund von
§ 33a HHG durch die Prasidentin oder den Prasidenten der Hoch-
schule entzogen werden; dies ist auch nach Ablauf der in Abs. 4 ge-
nannten Frist moglich.

(6) Vor einer Entscheidung nach den Abs. 1, 2 oder 5 ist die oder
der Betroffene anzuhoren.

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen
§ 34
Ubergangsregelungen

(1) Nach In-Kraft-Treten dieser Allgemeinen Bestimmungen fiir
Priifungsordnungen koénnen an der Hochschule Darmstadt nur
noch Bachelor- und Masterstudienginge neu eingerichtet werden,
fir die Besondere Bestimmungen auf der Grundlage dieser Allge-
meinen Bestimmungen erlassen wurden.

(2) Wenn Bachelorstudiengéinge an die Stelle von Diplomstudien-
gangen treten, sollen in den Besonderen Bestimmungen freiwillige
Ubergangsmoglichkeiten zum Wechsel in den Bachelorstudien-

gang vorgesehen werden, wo dies in sinnvoller Weise mdglich ist.
AuBlerdem ist zu regeln, wie lange Studierende in dem auslaufen-
den Studiengang einen Priifungsanspruch haben und in welcher
Weise sie gegebenenfalls nach Ablauf dieser Frist in den neuen
Studiengang uberfiihrt werden.

(3) Die Prufungsordnungen bestehender Bachelor- und Masterstu-
dienginge an der Hochschule Darmstadt sind in einem Zeitraum
von fiinf Jahren ab dem In-Kraft-Treten der Allgemeinen Bestim-
mungen durch Besondere Bestimmungen zu ersetzen, die sich auf
diese Allgemeinen Bestimmungen fiir Prifungsordnungen an der
Hochschule Darmstadt beziehen.

§ 35
In-Kraft-Treten

(1) Die Allgemeinen Bestimmungen fiir Prifungsordnungen der
Hochschule Darmstadt treten am Tage nach ihrer Veroffentli-
chung im Staatsanzeiger fiir das Land Hessen in Kraft, frithestens
jedoch am 1. Mé&rz 2006.

(2) Die Besonderen Bestimmungen fiir die einzelnen Studiengénge
treten mit ihrer Genehmigung durch die Prasidentin oder den Pré-
sidenten der Hochschule Darmstadt auf der Grundlage von § 94
Abs. 4 HHG in Kraft.

Darmstadt, 5. Dezember 2005

gez. Prof. Dr. Maria Overbeck-Larisch
Prisidentin der Fachhochschule Darmstadt

Anlage 1: Abschlusszeugnis

HOCHSCHULE DARMSTADT —
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

BACHELOR-ZEUGNIS oder MASTER-ZEUGNIS
Frau oder HETITI ...oouiniiie e
geborenam .............c.oeeueeni. I

hatim Fachbereich ..o,

die Bachelorpriifung oder Masterpriifung
ImM StUAIENGANG .ooeniei e

gegebenenfalls mit dem Vertiefungsschwerpunkt ........................
abgelegt und dabei die nachstehenden Bewertungen erhalten

sowie Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer Sys-
tem erworben:

Pflichtmodule Bewertung Leistungspunkte
Name des Moduls Modulnote (X, X) XX LP
Wahlpflichtmodule Bewertung Leistungspunkte
Name des Moduls Modulnote (X, X) XX LP

Die Bachelorarbeit oder Masterarbeit mit Kolloquium tiber das
B 015 PPt

wurde bewertet mit Modulnote (X,X)

Im Studiengang wurden insgesamt XX Leistungspunkte erwor-
ben.

Die Bachelorpriifung oder Masterpriifung ist in der Gesamtwer-
tung

Gesamtbewertung nach § 15 Abs. 6 (X,X)
Falls zutreffend: Auerhalb des Studienprogramms wurden in den

folgenden Wahlmodulen oder Wahlféchern zusétzliche Leistungs-
punkte erworben:

Name des Wahlmoduls/fachs Note XX LP

Darmstadt, den ........................

Die Leiterin oder der Leiter
des Priifungsamts

Die oder der Vorsitzende
des Priifungsausschusses

Das Abschlusszeugnis kann zusdtzlich eine englische Ubersetzung
enthalten.












in

seiner Sitzung am 23.05.2006 hat der Senat folgende Ergänzung der ABPO im § 15

Abs. 6, 2. Satz (fett) einstimmig beschlossen:





… 





Die

Besonderen Bestimmungen können festlegen, 





dass

die berufspraktischen Phasen anders gewichtet werden können. Sie können

ebenfalls festlegen, 





dass

das Abschluss­modul gemäß § 21 bei einem Bachelorstudiengang mit einem höheren

Gewicht in die Rechnung eingeht, als der Zahl seiner Leistungspunkte

entspricht; …“





 





Mit

Erlass vom 3. Juli 2006 hat das HMWK die Änderung genehmigt und die

Veröffentlichung im Staatsanzeiger veranlasst. 
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